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2. Satzung zur Änderung der Satzung 

des Wasserverbandes Norderdithmarschen 

 

Aufgrund des § 58 Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I 

S. 405) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 22 des 

Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 

(Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung vom 11.02.2008 (GVOBl. Schl.-

H. S. 86) in der zurzeit geltenden Fassung mache ich nachstehend die in der Sitzung 

der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Norderdithmarschen am 16.11.2022 

beschlossene und von mir am 23.11.2022 genehmigte 2. Satzung zur Änderung der 

Satzung des Wasserverbandes Norderdithmarschen öffentlich bekannt. Die Satzung 

tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Heide, den 25.11.2022 

Az.: 231.655.20/02.1 

 

 

 

 

Der Landrat des Kreises Dithmarschen 

Fachdienst Wasser, Boden und Abfall 

Im Auftrag 

Jürgen Dittmann 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anlage: Satzung des Wasserverbandes Norderdithmarschen 

 

2. Satzung zur Änderung der Satzung 

des Wasserverbandes Norderdithmarschen 

Aufgrund § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 

– WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- 

und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung vom 11. 

Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 86), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 

13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), wird nach Beschlussfassung durch die 

Verbandsversammlung des Wasserverbandes Norderdithmarschen in seiner Sitzung 

am 16.11.2022 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Dithmarschen als 

Aufsichtsbehörde die Satzung des Wasserverbandes Norderdithmarschen wie folgt 

geändert: 

 

I. § 12 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Verband hat seine Ausgaben durch Entgelte und Gebühren für seine Leistungen 

zu decken. Die Entgelttarife und Gebührensätze sind von der Verbandsversammlung 

mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan jeweils kostendeckend 

festzusetzen.“ 

 

II. Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

Heide, den 24.11.2022 

    Wasserverband 

    Norderdithmarschen 

    Uwe Harbeck 

    Verbandsvorsteher 

 

  

 


